Tip des Monats 5/09
Storno bei Flugverspätung
Ein Urlauber hatte eine 14-tägige Pauschalreise nach Island gebucht. Der Flug verzögerte sich. Nach 6 Stunden vergeblichen Wartens am Flugplatz reiste der Urlauber wieder nach Hause. Er stornierte die Pauschalreise und verlangte den Reisepreis zurück. Der Reiseveranstalter akzeptierte diese Stornierung nicht.

Der Bundesgerichtshof gab dem Reiseveranstalter Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass die vom Urlauber erklärte Stornierung der Reise unberechtigt gewesen sei. Danach könne eine Stornierung nur erfolgen, wenn die Reise erheblich beeinträchtigt gewesen sei. Dies sei bei einer 14-tägigen Reise erst nach Verzögerung von maximal zwei Tagen Zeitverlust gegeben und noch nicht nach 6 Stunden Verspätung.

Der Reiseveranstalter brauchte den Reisepreis daher nicht zurückerstatten.

(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen X ZR 37/08)
